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A.  Einleitung

Können sich Arbeitgeber1 und Betriebsrat in einer strittigen Frage nicht eini-
gen, sieht § 76 BetrVG in bestimmten Fällen die Bildung einer Einigungsstelle als 
besonderes betriebsverfassungsrechtliches Konfliktlösungsorgan vor. Kann die-
se die Betriebsparteien nicht zu einem einvernehmlichen Kompromiss bewegen, 
entscheidet sie den bestehenden Konflikt durch Beschluss. Die Kehrseite dieser 
(Entscheidungs-)Macht ist, dass es gravierende Auswirkungen für den Arbeitgeber 
und die im Betrieb tätigen Arbeitnehmer haben kann, wenn der Einigungsstelle 
Fehler unterlaufen, sei es in Bezug auf das Verfahren oder bei der Entscheidung 
selbst. Hat die Einigungsstelle zum Beispiel im Rahmen einer Betriebsänderung 
über einen Sozialplan zu entscheiden, kann es durchaus um Beträge in Millionen-
höhe gehen.

Um der möglichen Tragweite ihres Beschlusses gerecht werden zu können, 
sind für die Tätigkeit in einer Einigungsstelle fundierte Kenntnisse der geltenden 
Verfahrensgrundsätze, der aktuellen Rechtsprechung sowie der relevanten mitbe-
stimmungsrechtlichen Fragestellungen unerlässlich. Sie sind aber nicht immer in 
ausreichendem Maße vorhanden, zumal in der Einigungsstelle oft Personen mit 
unterschiedlichsten Fach- und Rechtskenntnissen zusammenwirken. Selbst für er-
fahrene Einigungsstellenmitglieder ist die gegenwärtige Rechtslage beispielsweise 
im Hinblick auf einzelne Aspekte der betrieblichen Mitbestimmung oft nur schwer 
zu überblicken. In der Praxis kommt es deshalb immer wieder zu Fehlern. Führen 
solche Fehler der Einigungsstelle zur Entstehung eines Schadens, stellt sich die 
Frage, ob ihre Mitglieder für den Schaden haften müssen. Davon hängt letztlich 
ab, wer das Risiko für Fehler der Einigungsstelle trägt – ihre Mitglieder oder ein 
möglicher Geschädigter.

Diese Frage dürfte wegen dem Ausmaß der denkbaren Schäden für alle Be-
teiligten von beträchtlichem Interesse sein und soll im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit beantwortet werden. Zu klären ist zunächst, in welchen Konstellationen es 
überhaupt zu einem Schaden kommen kann, da nur hier eine Haftung in Erwägung 
zu ziehen ist. Ferner muss geprüft werden, auf welche Anspruchsgrundlagen ent-
sprechende Schadensersatzforderungen gestützt werden können und wer als Ge-
schädigter und somit als Schadensersatzberechtigter in Betracht kommt.

1  In dieser Arbeit wird bei Personenbezeichnungen aufgrund der besseren Lesbarkeit 
nur die männliche Form verwendet. Die Angaben beziehen sich gleichermaßen auf beide 
Geschlechter.



26 A.  Einleitung

I.  Aktueller Stand der Diskussion

Zur besseren Übersicht folgt eine kurze Bestandsaufnahme, die den aktuellen 
Stand der Diskussion in Rechtsprechung und Literatur aufzeigt.

1.  Rechtsprechung

Bisher existieren keine Entscheidungen, die sich mit der Frage der Haftung 
von Einigungsstellenmitgliedern befassen. Missverständlich ist insoweit die For-
mulierung Schipps im Untertitel seines Aufsatzes, Judikatur existiere „so gut wie 
nicht“2, da sie den Eindruck erweckt, konkret zur Haftungsfrage seien bereits ei-
nige – wenn auch nur wenige – Entscheidungen vorhanden. Im ersten Textabsatz 
stellt Schipp dann aber klar, dass „Rechtsprechung zur Haftung von Mitgliedern 
der Einigungsstelle […] bisher nicht veröffentlicht“ ist. Daran hat sich seit der Ver-
öffentlichung seines Aufsatzes im Jahr 2011 nichts geändert.

Judikatur existiert lediglich zu diversen Nebenaspekten, die im Vorfeld oder 
während der Erörterung der Haftungsfrage relevant werden, beispielsweise zum 
Rechtsverhältnis zwischen Einigungsstellenmitgliedern und Arbeitgeber3 sowie 
zur Anfechtung4 oder vorläufigen Umsetzung5 von Einigungsstellensprüchen.

2.  Literatur

Auch in der Literatur ist die Frage nach dem „Ob“ und „Wie“ einer Haftung von 
Einigungsstellenmitgliedern bisher noch nicht umfassend erörtert worden:6

Es existieren zwei Aufsätze, die das Thema konkret auf fünf7 bzw. vier8 Seiten 
untersuchen. Beide Autoren bejahen im Ergebnis eine umfassende Schadenser-
satzhaftung nach §§ 280  ff. BGB ohne Haftungsprivilegierung, wobei Sprenger 
sich nur mit der Haftung des Einigungsstellenvorsitzenden auseinandersetzt und 
eine Haftung deshalb nur für diesen annimmt.9 Drei weitere Aufsätze widmen sich 

2  Schipp, NZA 2011, 271 (271).
3  Vgl. BAG, Beschl. v. 15. 12. 1978 – 6 ABR 64/77, DB 1979, 1467 (1468); BAG, Beschl. 

v. 27. 3. 1979 – 6 ABR 39/76, DB 1979, 1562 (1562); BAG, Beschl. v. 27. 7. 1994 – 7 ABR 
10/93, BAGE 77, 273 (275 f.); zu diesen Entscheidungen noch im Detail unter C. III. 1. a), 
S. 104.

4  Vgl. BAG, Beschl. v. 28. 4. 2009 – 1 ABR 7/08, AP Nr. 99 zu § 77 BetrVG 1972, Bl. 1 R.
5  Vgl. LAG Köln, Beschl. v. 20. 4. 1999 – 13 Ta 243/98, NZA-RR 2000, 311 (312).
6  Zu demselben Ergebnis kam vor über 20 Jahren schon Fiebig, vgl. Fiebig, Ermessens-

spielraum der Einigungsstelle, 1992, S.  26; siehe jetzt aber Pfrogner, Haftung von Eini-
gungsstellenmitgliedern, 2016, S. 1 ff.

7  Schipp, NZA 2011, 271 (271 ff.).
8  Sprenger, BB 2010, 2110 (2110 ff.).
9  Schipp, NZA 2011, 271 (275); Sprenger, BB 2010, 2110 (2113).
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der Haftungsfrage nur in einem Unterabschnitt: Fischer10 schließt eine Haftung 
– außer für den Fall der (vorsätzlichen sittenwidrigen) deliktischen Schädigung – 
komplett aus, während Heinze11 eine Haftung offenbar aus den Vorschriften zum 
Missbrauch der Vertretungsgemacht, also aus §§ 177, 179 BGB, herleiten will und 
für Lepke12 eine Haftung nur im Fall von strafbaren Handlungen in Betracht zu 
kommen scheint.

Monographien oder Abhandlungen ausschließlich zur Haftung von Einigungs-
stellenmitgliedern gibt es nicht.13 Drei14 Autoren streifen die Frage lediglich ober-
flächlich, sechs15 weitere behandeln das Thema immerhin etwas eingehender. Al-
lein eine einzige Dissertation16 – allerdings aus dem Jahr 1975 – befasst sich auf 
insgesamt 15 Seiten ausführlich mit dem Thema. Fünf der zehn Autoren bejahen 
– genau wie Schipp und Sprenger – ausdrücklich eine schuldrechtliche Haftung, 
wobei Schack das ausschließlich für den Vorsitzenden tut, da sich seine Disser-
tation nur mit diesem beschäftigt, und Bischoff auch eine deliktische Haftung für 
möglich hält.17 Neft und Ocker sprechen zwar nicht ausdrücklich von einer schuld
rechtlichen Schadensersatzhaftung, setzen die §§ 280 ff. BGB aber offensichtlich 
als Haftungsgrundlage voraus, da sie auf diverse Kommentare verweisen, die eine 
entsprechende Herleitung vornehmen.18 Auch Lubitz scheint von einer schuldrecht-
lichen Haftung auszugehen.19 Fiebig spricht von „positiver Forderungsverletzung 
[des] Geschäftsbesorgungsvertrages“, geht also ebenfalls von einer schuldrechtli-
chen Haftung aus.20 Die Haftung der Einigungsstellenmitglieder wird von allen 
soeben zitierten Autoren – außer Friedemann21 – auf Vorsatz und grobe Fahrläs-

10  Fischer, AuR 2005, 391 (393 f.).
11  Heinze, RdA 1990, 262 (276) mit Verweis auf Heinze, ZfA 1988, 53 (81 ff.).
12  Lepke, BB 1977, 49 (54).
13  Siehe jetzt aber Pfrogner, Haftung von Einigungsstellenmitgliedern, 2016, S. 1 ff.
14  Jäcker, Die Einigungsstelle, 1974, S. 33; Neft/Ocker, Die Einigungsstelle, 1995, S. 80; 

Lubitz, Rechtsanwalt in der Betriebsverfassung, 1998, S. 204.
15  Kaven, Recht des Sozialplans, 1977, S. 111 ff.; Gaul, Die betriebliche Einigungsstel-

le, 1980, I I Rn.  25 und I III Rn.  1  ff.; Fiebig, Ermessensspielraum der Einigungsstelle, 
1992, S. 26 f.; Friedemann, Verfahren der Einigungsstelle, 1997, S. 142 ff.; Schack, Stellung 
des Einigungsstellenvorsitzenden, 2002, S. 42 ff.; Ehrich/Fröhlich, Einigungsstelle, 2010, 
S. 25 ff. und 31.

16  Bischoff, Die Einigungsstelle, 1975, S. 151 ff.
17  Bischoff, Die Einigungsstelle, 1975, S. 151; Gaul, Die betriebliche Einigungsstelle, 

1980, I III Rn. 2; Friedemann, Verfahren der Einigungsstelle, 1997, S. 142; Schack, Stel-
lung des Einigungsstellenvorsitzenden, 2002, S. 46; Ehrich/Fröhlich, Einigungsstelle, 2010, 
S. 26 und 31.

18  Vgl. Neft/Ocker, Die Einigungsstelle, 1995, S. 80, Fn. 91 und 92.
19  Vgl. Lubitz, Rechtsanwalt in der Betriebsverfassung, 1998, S. 204.
20  Fiebig, Ermessensspielraum der Einigungsstelle, 1992, S. 27.
21  Friedemann, Verfahren der Einigungsstelle, 1997, S. 143.
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